Thesen zum Islamischen Religionsunterricht
1. Der Umstand, dass jener Teil der ca. 70.000 muslimischen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg,  der noch nicht in Klasse 8 einer allgemein bildenden Schule ist, keinen Unterricht besuchen kann, in dessen Zentrum die ethische Bildung, die Förderung der moralischen Kompetenz  und die Vermittlung moderner, demokratischer Werte steht, muss dringend behoben werden.
Während die christlichen Klassenkameraden Religionsunterricht haben, haben die jungen Muslime Pause. Das ist in der Tat ein unhaltbarer Zustand.

2. Die – selektive - Einführung von  islamischem Religionsunterricht zum Schuljahresbeginn 2006/2007 an baden-württembergischen Grundschulen – und nach dem neuesten Beschluss der "Islamkonferenz' die geplante 'flächendeckende' Einführung eines solchen Unterrichts in ganz Deutschland – erscheint allerdings nur vordergründig als  angemessene Lösung dieses Problems. Nur vordergründig besticht eine Logik, die auf den Gleichheitsgrundsatz des Artikel 2 GG, das Recht auf freie Religionsausübung in Artikel 4 GG und das Recht auf Religionsunterricht für jedes Bekenntnis, gemäß Artikel 7 GG verweist.  
3. Der pragmatisch-taktische Einwand  betont die Konsequenzen dieser Logik: Allein in Berlin gibt es 35 anerkannte Religionsgemeinschaften. Sollen sie alle einen eigenen Religionsunterricht erhalten? Mit welchem Argument wollte man etwa einen hinduistischen Religionsunterricht verhindern? Allein unter den türkischen sunnitischen Muslimen gibt es ein halbes Dutzend religiöse Gruppen, die alle beanspruchen, für einen Großteil der türkischen Muslime zu sprechen. Sollen sie alle einen eigenen muslimischen Unterricht erhalten? Und was ist mit den  Schiiten, den Imamiten, den Charidschiten, den Zaiditen, den Wahabiten? 
4. Das rechtliche Argument verweist auf die Forderung der Verfassung, dass der Religions-unterricht nur in "Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften" eingerichtet werden kann – aber es gibt keine muslimische Amtskirche und es wäre eine Zumutung für die Muslime, eine solche als Vorbedingung zu fordern. Andererseits braucht der Staat einen eindeutigen, repräsentativen Ansprechpartner für die Einrichtung eines in öffentlichen Schulen abzuhaltenden Religionsunterrichts. Das Dilemma ist ohne Verluste nicht lösbar.

5. Das kulturkritische Argument betont die Unterschiede zwischen einem aufgeklärten, modernen, selbstkritischen christlichen Religionsunterricht, der längst gelernt hat, auf einen absoluten Geltungsanspruch des Religiösen, auch in rechtlicher Hinsicht, zu verzichten und der die Konfessionserziehung wesentlich den außerschulischen kirchlichen Gemeinden überlässt  - und einem islamischen Religionsunterricht, bei dem die Sorge besteht, dass ihm dies mangels einer kritisch-distanzierten Koranexegese, schwerlich gelingen wird. 

Solange das Verhältnis der islamischen Gemeinden zum modernen, demokratischen und säkularen Staat noch weitgehend ungeklärt und uneinheitlich ist, wäre ein islamischer Religionsunterricht ein zu gefährliches Unterfangen. 

6. Diese drei Argumente sind zwar durchaus  ernst zu nehmen, der zentrale Einwand gegen einen eigenen islamischen Religionsunterricht ist aber ein anderer. Ein separierter Unterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler fördert die Integration der Muslime nicht, sondern behindert sie massiv. Er bestärkt die Kinder in ihrem Anders-Sein, in ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheitskultur in einer christlich oder weltlich geprägten Mehrheitskultur. Selbst ein noch so moderner, die Gemeinsamkeiten mit anderen Gläubigen betonender islamischer Unterricht wird diesen Eindruck der Differenz nicht vermeiden können. 
Der Einwand, islamischer Religionsunterricht stärke die Identität und das religiöse Selbstbewusstsein und dies sei Voraussetzung für eine gelingende Integration, verkennt, dass in modernen Gesellschaften die Anerkennung des Anderen weit eher in sozialen, politischen, ökonomischen und zwischenmenschlichen Bereichen notwendig ist, als in religiösen. Aufwertung von Muslimen in Glaubensfragen ersetzt keine gesellschaftliche Aufwertung von Migranten aus islamischen Ländern. 
7. Wenn es also wirklich in erster Linie darum geht, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, um die – sich in den letzten Jahren eindeutig verschärfenden – Integrationsprobleme der muslimischen Schüler zu beheben, so scheint es am sinnvollsten, die muslimischen Schüler, gemeinsam mit Christen unterschiedlicher Couleur, mit Orthodoxen und Agnostikern, mit Kirchenfernen und überzeugten Atheisten, mit Punks, Hipp-Hoppern und Zeugen Jehovas  lernen und diskutieren zu lassen: Über Gewalt und Gewaltlosigkeit, über Freundschaft und Liebe, über Freiheit und Gerechtigkeit, über Toleranz und Respekt, auch über Religionen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede – aber all dies auf der Grundlage dessen, was sie verbindet, nämlich ihre Vernunftfähigkeit und ihre Empathiefähigkeit – und nicht auf der Grundlage dessen, was sie trennt, nämlich ihre unterschiedlichen religiösen Bekenntnisse. Dies geschieht allein im Ethikunterricht. Er befördert tatsächlich die kulturelle, ethische und moralische  Integration in mustergültiger Weise wie kein anderer Unterricht. Würde er durch einen separierenden islamischen Religionsunterricht ersetzt, wäre das Beste, was man für die Integration muslimischer Kinder in Deutschland tun kann, verspielt. 
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